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Kurz informiert

▶▶ Europäischer�gerichtshof
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft  
mit Sitz in einem Drittstaat nicht begünstigt 

|� grundsätzlich�fällt�die�steuerliche�Behandlung�von�Erbschaften�zwar�unter�
den�grundsatz�der�Kapitalverkehrsfreiheit�(Art.�63�AEuV).�Der�deutsche�gesetz
geber�stellt�aber�bei�den�steuervergünstigungen�für��Beteiligungen�– hier�§ 13a�
Abs.�4�nr.�3�Erbstg�a.f.�bzw.�§�13b�Abs.�1�nr.�3�Erbstg�n.f.�–�auf�eine�Mindest
beteiligung�ab,�die�es�dem�Inhaber�ermöglicht,�Einfluss�auf� ihre� �Verwaltung�
und� Kontrolle� zu� nehmen.� nach� diesen� Bestimmungen� ist� eine� �begünstigte�
�Beteiligung�gerade�nicht�lediglich�eine�geldanlage.�Insofern�kommt�der�grund
satz�der�niederlassungsfreiheit�zum�tragen,�der�jedoch�nicht�auf��Beteiligungen�
an�einer�gesellschaft�mit�sitz�im�Drittland�anwendbar�ist.� |

Der�EugH� (19.7.12,�C31/11,�Abrufnr.� 122350)�entschied,�dass�eine� �regelung�
eines� Mitgliedstaats,� wonach� die� Anwendung� bestimmter� steuerver
günstigungen�auf�einen�nachlass� in�form�der�Beteiligung�an�einer�Kapital
gesellschaft�mit�sitz� in�einem�Drittstaat�ausgeschlossen� ist,�während�diese�
Vergünstigungen� beim� Erwerb� einer� solchen� Beteiligung� von� todes� wegen�
�gewährt�werden,�wenn�sich�der�sitz�der�gesellschaft�in�einem�Mitgliedstaat�
befindet,�vorwiegend�die�Ausübung�der�niederlassungsfreiheit�i.s.�der Art. 49 ff.�
AEuV�berührt.�Dies�gilt�jedenfalls�dann,�wenn�die�Beteiligung�ihrem��Inhaber�
ermöglicht,�einen�sicheren�Einfluss�auf�die�Entscheidungen�der��betreffenden�
gesellschaft�auszuüben�und�deren�tätigkeiten�zu�bestimmen.

PraxiShinweiS |�Ausländisches�Betriebsvermögen�ist�dagegen�begünstigungs
fähig,�wenn�es�einer�Betriebsstätte�in�einem�Mitgliedstaat�der�Eu�oder�in�einem�
staat�des�EWr�dient.�Begünstigungsfähig�ist�ausländisches�Betriebsvermögen�in�
Drittstaaten�allerdings�auch�dann,�wenn�es�als�Beteiligung�an�einer�Personen
gesellschaft�oder�Anteile�an�einer�Kapitalgesellschaft�teil�einer�wirtschaftlichen�
Einheit� des� Betriebsvermögens� im� Inland� oder� in� einem� Mitgliedstaat� der� Eu�
oder�in�einem�staat�des�EWr�ist�(r�E�13b.5�Abs.�4�Erbstr�2011).

ihr PluS im netz
erbbstg.iww.de 

abruf-nr. 122350

Begünstigung für 
ausländisches 
Betriebsvermögen  
in eu und ewr

▶▶ niedersächsisches�finanzgericht
Pflegepauschbetrag: Bis zu 20.000 eur bleiben steuerfrei

|� Bei�dem�Betrag�von�20.000�Eur�(§�13�Abs.�1�nr.�9�Erbstg)�handelt�es�sich�um�
einen� freibetrag.� Die� erbrachten� Pflegeleistungen� können� mit� den� sätzen�
der� gesetzlichen� Pflegeversicherung� bei� häuslicher� grundpflege� in� Ansatz�
gebracht�werden.�Das�sind�nach�§�36�sgB�XI�monatlich�in�der�Pflegestufe�III�
1.510�Eur.�Pflegekassen�können�in�besonders�gelagerten�Einzelfällen�bis�zu�
1.918�Eur�monatlich�gewähren,�wenn�z.B.�regelmäßig�auch�in�der�nacht�Hilfe�
geleistet�werden�muss�(niedersächsisches�fg�20.4.12,�3�K�229/11,�Abrufnr.�
122883,�revision�eingelegt,�Az.�BfH�II�r�22/12).� |

PraxiShinweiS |� gesetzlich� unterhaltsverpflichtete� (§� 1601� BgB)� sind� kraft�
�gesetzes�verpflichtet,�unterhalts�und�Pflegeleistungen�zu�erbringen�sowie�die�
Kosten�dafür�zu�übernehmen.�sofern�der�Erblasser�jedoch�in�der�lage�ist,�den�
Aufwand�für�einen�Pflegedienst�zu�tragen,�greift�diese�Einschränkung�nicht.

auch unterhalts-
verpflichtete können 
im einzelfall frei- 
betrag beanspruchen

• ELStAM ab 2013

• E-Bilanz

• Jahressteuergesetz 2013: Endfassung

• Tagesaktuelles

IWW Online-Seminar
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

Schwerpunktthemen am 13.12.2012

www.iww.de/online-seminare

Online-Seminarreihe

Aktuelles Steuerrecht
Hans Günter Christoffel hält Sie in der 
Online-Seminarreihe „Aktuelles Steuerrecht“ 
einmal im Quartal über alle Topthemen 
des Steuerrechts auf dem Laufenden. 
In zwei Stunden erhalten Sie und Ihre 
Mitarbeiter kompaktes Praxiswissen direkt 
am PC. Sie bleiben das ganze Jahr über 
bequem und schnell informiert und gewinnen 
viel Zeit für Ihre Beratung.

Ihre nächsten Veranstaltungen:

13.12.2012 | 14.03.2013 | 19.06.2013 | 18.09.2013 jeweils von 13:00 bis 15:00 Uhr

Jetzt anmelden unter:

Teilnahmegebühr

Einzelbuchung Abonnement*

105 € 
zzgl. USt.

85 €
zzgl. USt. pro Seminar

*Eine Online-Seminarreihe im Abonnement 
umfasst vier Seminartermine in 12 Monaten. 

Ihre Vorteile Ihre Vorteile Ihre Vorteile 

• Regelmäßiges Wissens-Update: Fortlaufend 
einmal im Quartal (Einstieg jederzeit möglich!).

• Teilnahme wählbar und fl exibel: Per Einzelbuchung 
oder im Rahmen eines Abonnements mit Preisvorteil.

• Topaktuelle Themen schnell aufbereitet.

• Kommunikation zwischen Teilnehmern und 
Referenten fi ndet akustisch und per Chat statt.

• Reisekosten und -zeiten entfallen.

Ihre Vorteile 

iPad/iPhone �

Android �

Mit der App „Adobe® Connect™ 

Mobile“* sind Sie dabei, 

wo immer Sie wollen!

Mobile Teilnahme

*Weitere Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung.


